Normung der Papierformate
Nachdem sowohl die eidgenössische Post und Zweige der Zentralverwaltung des Bundes, wie auch die Baudirektionen der Stadt und des Kantons Zürich die vom Verband schweizerischer Maschinenindustrieller geschaffenen Einheits- und Normalformate eingeführt haben, werden wohl auch andere öffentliche Betriebe dieser Neuerung folgen. Wir glauben daher, unsere Leser, namentlich diejenigen unter dem Verwaltungspersonal, zu interessieren, wenn wir hier die Veröffentlichung abdrucken, welche die schweizerische Post- und Telegraphenverwaltung im Jahre 1924 unter dem gleichen Titel herausgegeben hat. Die Neuerung stört manche bisherige Gewohnheit, ist aber im Gegensatz zu so vielen anderen, die das Personal stark belasten, durchaus geeignet, gerade dem Maschinenschreiber die Arbeit zu vereinfachen.
Von allen neuzeitlichen Bestrebungen, bei Erzeugung und Verwendung von Dingen an Stelle obwaltender Willkür eine sorgfältig aufgestellte Gesetzmässigkeit und Einheitlichkeit treten zu lassen, nimmt die Normung der Papierformate im Hinblick auf ihre Gesamtwirkung wohl einen ersten Platz ein. Im kleinen weniger erkennbar, sind die Vorteile einer solchen Vereinheitlichung in ihrer Auswirkung auf den gesamten briefIichen Geschäftsverkehr und die Postbeförderung, auf das Zeichnungswesen, die Bureauindustrie und die Bureaueinrichtungen, das Archivwesen und die Bücherei usw. von so erheblicher praktischer und wirtschaftlicher Bedeutung, dass alle grösseren Papierverbraucher Veranlassung haben, dieser Bewegung ihre volle Aufmerksamkeit zu schenken und, jeder in seinem Arbeitsbereiche, daraus die bestmögliche praktische Nutzanwendung zu ziehen.

Geschichtliches. Wissenschaftliches Prinzip.
Wie in der Maschinenindustrie und anderen Erzeugungsgruppen, wo infolge der Normung anstatt Hunderte von Modellen, Formen und Massen nur noch Dutzende erforderlich sind, lassen sich auch in der Papiererzeugung und –verarbeitung, in Graphik und Buchgewerbe usw. durch Vereinheitlichung und Verminderung von Grössen, Sorten usw. bedeutende Ersparnisse und Verbilligungen erzielen. Die Erkenntnis, dass ein Normalformat die Eigenschaft haben müsse, beim Hälfteln oder Doppeln immer das gleiche Verhältnis der kurzen Seite zur langen beizubehalten, geht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Dieses Verhältnis ist in der Seitenlänge des Quadrates zu seiner Diagonalen gegeben, mathematisch ausgedrückt also
1:ⱱ1,2 = 1:1414
oder rund 5:7. Im Jahre 1911 wurde der Gedanke durch „Die Brücke“, internationales Institut zur Organisierung der geistigen Arbeit, wieder aufgegriffen und die Papierformatnormung namentlich durch Professor Wilhelm Ostwald dadurch gefördert, dass dieser das sogenannte Weltformat aufstellte. Es ist das Format, das seinerzeit für sämtliche innerhalb der schweizerischen Landesausstellung 1914  zur Verteilung gelangten Druckschriften vorgeschrieben war. Wenn den Weltformaten nach Ostwald, welche den Zentimeter als Seitenlänge des Quadrates zur Basis hatten, kein nachhaltiger Erfolg beschieden war, so lag der Grund zur Hauptsache darin, dass einerseits der Einheitsbriefbogen in die Dimensionen 22,6x32,0 cm zu liegen kam und andererseits die Sprünge zwischen zwei Formatstufen zu gross waren.
Erst der Krieg und die Nachkriegszeit mit ihren Folgeerscheinungen, wie Mangel an Rohstoffen, allgemeine Teuerung usw., vermochten der ganzen Bewegung einen neuen, starken Impuls zu geben. In der Schweiz befasste sich vor allem der Verein Schweizerischer <maschinenindustrieller (VSM) mit der Lösung dieser Fragen und errichtete zu diesem Zwecke im Jahr 1918 das VSM-<Normalienbureau in Baden (Aargau), das heute auch als Zentralstelle der Schweizerischen Normalien-Vereinigung (SNV) gilt und dessen Tätigkeit den Industrien und Gewerben aller Branchen unseres Landes zugute kommt. Fühlungnahme und Meinungsaustausch dieser nationalen Organisationen unter sich sind indessen ebenso unentbehrlich als lehrreich und erweitern den Blick für die eigene Arbeit und für das gemeinsame Werk. So ist denn anlässlich einer im Juli 1923 in Baden und Zürich abgehaltenen offiziösen internationalen Konferenz der Sekretäre der Normalienkomissionen vieler Länder das VSM-Normalienbureau überdies für eine Reihe von Jahren als Zentralstelle für die zwischenstaatliche Verständigung gewählt worden.
Das schliessliche Ergebnis war, dass unter Verständigung mit den Normenausschüssen anderer Länder und unter Anwendung der Formel
1:ⱱ2
als Grundlage für die Formatnormung eine Urreihe und durch Einschaltung der geometrischen Mittel zwischen die Glieder dieser Urreihe drei Zusatzreihen aufgestellt wurden (beachte die in der nächsten Nummer erscheinende graphische Uebersicht). Die Ausgangsnorm ist das Format 84,0x118,8 cm, dessen Fläche = Quadratmeter ist. Die Formate einer Reihe gehen durch HäIfteln, Vierteln, Achteln usw. aus ihrem grössten Bogen hervor. Das viermal gefalzte Grundformat der Urreihe A ergibt den Einheitsbriefbogen (21,0x29,7 cm), der an Stelle der bisherigen Briefquart- und Folioformate tritt. Die Urreihe ist der ersten zwischengeschobenen Reihe vorzuziehen und diese der zweiten und der dritten. Als Umschlag- und Rohformate gelten in erster Linie wiederum Formate der aufgestellten Reihen.
Einheitsbriefbogen.
Die Abmessung des Einheitsbriefbogens, als dem wichtigsten Geschäftspapier, mit 21,0x29,7 cm (Format A 4), darf namentlich vom Standpunkt der Behörden und Verwaltungen aus als überaus zweckmässig bezeichnet werden, entspricht doch dieses Format in der Breite sowohl dem bisherigen französischen Quartpost (21x27 cm; deutsches Briefquart = 22,5X28,5 CM) als dem sogenannten Akten- oder Folioformat (21x33 cm) und hält in bezug auf die Länge ziemlich genau die Mitte zwischen diesen beiden Formaten. Die Länge von  29,7 cm ermöglicht gerade noch, den neuen Briefbogen in den Schnellheftern und Briefordnern ohne Schwierigkeiten unterzubringen. Da die Zweiheit des Briefquarts und des Folioformates schon immer lästig empfunden worden ist, so bietet hier die Vereinheitlichung der beiden Formate und die sich daraus ergebende Abschaffung des Folioformates so grosse Vorteile, dass die Normung schon aus diesem Grunde allein gerechtfertigt ist. Während die Papierfläche des Normalformates gegenüber dem Briefquart nur unerheblich grösser ist, beträgt die Einsparung gegenüber dem Folioformat 11% und gegenüber dem im Aktenverkehr ebenfalls häufig verwendeten Stabformat (22,5x30 cm) sogar 23%, für die Aktendeckel, die Unterschriftenmappen und dergleichen rund 25%. Dass durch die Verkleinerung des Formates ein Mehrverbrauch von Bogen erforderlich werde, ist nicht zu befürchten, weil das kleinere Format sich viel besser ausnutzen lässt.

Memorandum.
Die leichte Vergrösserung des bisherigen Memorandums (Halbbrief) auf das reue Oktavformat A5 (14,8x21 cm) wird umso angenehmer empfunden, als das Memorandum infolge der veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse und unter Benutzung der engsten Zeilenschaltung der Schreibmaschine heute wieder viel häufiger verwendet wird als vor dem Krieg.
Postkarte.
Die bisherigen Höchstabmessungen der Postkarte 9x14 cm wurden auf Antrag der schweizerischen Postverwaltung vom Weltpostkongress in Stockholm 1924 so erweitert, dass nach Inkrafttreten der neuen Verträge, d.h. vom 1. Oktober 1925 an, die dem Weltpostverein angehörenden Länder auch Postkarten der Grösse A6 (10,5x14,8 cm) für den internationalen Verkehr herausgeben dürfen. Diese Formatvergrösserung um nahezu ein Viertel der alten Postkarte, welche noch aus der Zeit der Handschrift stammt und sich für die Maschinenschrift von Anfang an als höchst unwirtschaftlich erwiesen hat, stellt seitens der Postverwaltungen an alle Postbenützer ein Geschenk von nicht zu unterschätzender Bedeutung dar.
Normalkuvert A 6.
Durch zweimalige bzw. einmalige Faltung lassen sich der Einheitsbriefbogen (A4) und das Memorandum (A 5) auf das Format der Postkarte (A 6) bringen und einfachst in dem gleichen Kuvert versenden. Als Normalkuvert fällt die Grösse 6 der Reihe C (11,4x16,2 cm) in Betracht.
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